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nisse befriedigt und somit zum Fort
schritt der sozialistischen Gesell
schaft beiträgt. Das reicht von der 
Arbeit in sozialistischen Betrieben 
und Produktionsgenossenschaften bis 
zur Erziehung der Kinder durch 
nichtberufstätige Mütter. In diesem 
Sinne fördert das Recht die ver
antwortungsbewußte Wahrnehmung 
der Grundrechte und der ehrenvol
len Pflicht zu gesellschaftlich nütz
licher Arbeit. Staat und Gesellschaft 
wirken durch moralische und mate
rielle Hebel, durch sozialistische Er
ziehung und Bildung sowie durch 
ständige Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen in Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
bei der Lösung der Hauptaufgabe 
darauf hin, daß die Bürger die 
ehrenvolle Pflicht zu gesellschaftlich 
nützlicher Arbeit freiwillig und zu
nehmend bewußt erfüllen.

R ech t  au f  M itb es t im m u n g  u n d  
M itg es ta i tu n g :  in Art. 21 der Ver
fassung der DDR festgelegtcs 
Grundrecht der Bürger (-> Grund
rechte und Grund pflichten der Bür
ger), das ihnen die Möglichkeit si
chert, das politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Leben der so
zialistischen Gesellschaft und des 
sozialistischen Staates umfassend mit
zugestalten und somit aktiv an der 
Leitung der gesellschaftlichen Pro
zesse mitzuwirken. Das R. ist das 
entscheidende Grundrecht der Bür
ger der DDR, weil in ihm das We
sen des —=>- sozialistischen Staates, 
nämlich die Ausübung aller politi
schen Macht durch die von der mar
xistisch-leninistischen Partei geführte 
Arbeiterklasse im Bündnis mit der 
Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der Intelligenz und den anderen 
werktätigen Schichten, seinen Aus
druck findet. Die Verwirklichung des 
R. ist zugleich eine hohe moralische 
Verpflichtung für jeden Bürger. Die 
Garantie des R. liegt im Wesen der 
sozialistischen Staats- und Gesell
schaftsordnung und wird in der Ver

fassung im einzelnen dargelegt. Das 
R. ist dadurch gewährleistet, daß die 
Bürger -alle Machtorgane demokra
tisch wählen, an deren Tätigkeit, an 
der Leitung und Planung des gesell
schaftlichen Lebens mitwirken; Re
chenschaft von den Volksvertretun
gen, ihren Abgeordneten sowie den 
Leitern der staatlichen Organe über 
deren Tätigkeit fordern können; in 
gesellschaftlichen Organisationen 
ihrem Wollen Ausdruck geben kön
nen, sich mit ihren Vorschlägen und 
Eingaben an die staatlichen und ge
sellschaftlichen Organe wenden so
wie in Volksabstimmungen ihren 
Willen bekunden; das politische, 
wirtschaftliche, soziale und kultu
relle Leben im Betrieb mitgestalten 
und immer umfassender und sach
kundiger, vor allem durch die Ge
werkschaften und deren Organe, an 
der Leitung und Planung mitwirken 
können. Bürgerliche Verfassungen, 
wie auch das Bonner Grundgesetz, 
kennen ein solches Grundrecht nicht. 
Statt dessen enthalten sie die ver
schwommene Formulierung, wonach 
die Staatsgewalt vom Volke aus
gehe. Damit soll die Herrschaft des 
staatsmonopolistischen Kapitalismus 
verschleiert werden. In der Ausbeu- 
tcrordnung ist der Bürger von der 
Mitbestimmung und Mitgestaltung 
des gesellschaftlichen Lebens ausge
schlossen. In der sozialistischen Ge
sellschaft ist das R. real, weil die 
Macht- und Eigentumsverhältnisse 
der Durchsetzung der gesamtgesell
schaftlichen Erfordernisse dienen, 
die mit den Interessen der Werk
tätigen und ihrer Kollektive grund
sätzlich übereinstimmen. Die Werk
tätigen erkennen zunehmend, daß 
die Wahrnehmung des R. ihren ur
eigenen Interessen dient. Anderer
seits ist sie ein objektives Erforder
nis der Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft. Die —»■ sozialisti
sche Demokratie ist darauf gerichtet, 
alle Angehörigen des Volkes immer 
stärker an der Leitung des Staates 
zu beteiligen. Es ist wesentlicher In-


